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Bezirksverband Bereitschaftspolizei

Alle Jahre wieder …
… ist es bei der Direktion Bundesbereitschaftspoli-
zei nicht die bevorstehende Weihnachtszeit, die 
uns bewegt. Nein, es ist die immer wiederkehren-
de Unklarheit, die nie endende Diskussion und die 
große Unsicherheit um die mögliche Abrechnung 
von Einsatzstunden. Insbesondere ist es die Ab-
rechnung von polizeilichen Groß- und Sonderla-
gen, die bei den PVB der Direktion Bereitschafts-
polizei zu einem absoluten Unverständnis führt. 

Es geht hier um die Einsatzein-
heiten, die Tag für Tag, Woche 
für Woche im Tagesdienst be-
reitgehalten werden, sich dort 
mit Fortbildungen, Einsatztrai-
ning und Sport auf Unterstüt-
zungseinsätze bei polizeilichen 
Sonderlagen vorbereiten und 
zu fast jeder Tages- und Nacht-
zeit verfügbar und abrufbereit 
sind.

Dieser Artikel soll jetzt keine 
Jammerstunde für die PVB der 
Direktion Bundesbereitschafts-
polizei darstellen, doch die PVB 
aus diesem Direktionsbereich 
sind nicht in einer Bundespoli-
zeidienststelle im Regel- und 
Schichtdienst eingesetzt, um die 
tägliche, polizeiliche Lage abzu-
arbeiten. Die PVB können nicht 
mit ihrem Schichtplan Jahre im 
Voraus planen, wie sie ihren 
Dienst beziehungsweise ihre 
Freizeit planen. Die PVB erhalten 
keine feste Wechselschichtzula-
ge und können nicht grob über-
schlagen, wie viel DUZ-Gelder 
und SU für Nachtdienststunden 
sie Jahr für Jahr erarbeiten kön-

nen. Sicherlich können die PVB 
der Bereitschaftspolizei auch 
mit EU, Dienstbefreiung und 
Einträgen für ein gesichertes 
Wochenende (GW) für sich und 
ihre Familie ihre Freiräume pla-
nen. Jedoch muss ein PVB der 
Direktion Bundesbereitschafts-
polizei jederzeit mit einem Ein-
satz rechnen. Egal wohin, egal 
wie lange. Wenn die Bundesbe-
reitschaftspolizei benötigt wird, 
dann geht es los. 

In einer Zeit in der „Familie  
und Beruf“ zertifiziert fest in 
unserer Behörde verankert ist, 
in der es Gleichstellungsbeauf-
tragte für vielerlei Gruppierun-
gen, Gefühls- und Glaubens-
richtungen gibt. In einer Zeit, 
in der bei der Behörde klar 
nach Mann, Frau und Divers 
unterschieden wird. In dieser 
Zeit schafft es unsere Behörde 
nicht, ein klares, berechenba-
res und gerichtsfestes Abrech-
nungssystem für unsere PVB 
zu schaffen, in dem für den 
PVB bereits vor einem Einsatz 
erkennbar ist, wie der Einsatz 
abgerechnet wird. Jeder 
Dienstleister, jeder Handwer-
ker, der eine Dienstleistung er-
bringt oder ein Gewerk ablie-
fert, gibt dem Verbraucher im 
Vorwege zu erkennen, wieviel 
seine Leistung oder sein Ge-
werk kosten wird. 

Bei der Bundespolizei steht es 
vor Großlagen jedoch nie fest, 

wie eine Abrechnung der Ar-
beitszeit in diesen polizeilichen 
Sonderlagen erfolgen wird. Die-
se Unklarheit hat zur Folge, dass 
sich unsere Behörde beispielhaft 
noch im Jahre 2020 um die Ab-
rechnung eines Einsatzes aus 
dem Jahr 2015 windet bezie-
hungsweise. einige PVB um die 
Anerkennung ihrer geleisteten 
Arbeitsstunden kämpfen müs-
sen. Gefühlt hätte die Behörde 
bei dem Gegenrechnen des Auf-
wandes und der Energie, die in 
dieser Zeit verschwendet wurde, 
jeder Einsatzkraft 30 Stunden 
pro Tag an Arbeitszeit für diesen 
Einsatz anrechnen können und 
es wären trotzdem noch Kosten 
eingespart worden. Juristen und 
Justiziare hätten die Zeit sinnvoll 
nutzen sollen, um eine klar defi-
nierte Regelung beziehungswei-
se Festlegung zur Abrechnung 
der Einsatzstunden auf der 
Grundlage der höchst richterli-
chen europäischen Rechtspre-
chung zu schaffen, die dem Be-
darf der Einsätze, den Vorgaben 
der AZV und den Bedürfnissen 
der eingesetzten Polizeikräfte 
gerecht wird. 

Wo genau stehen wir heute ei-
gentlich im Hinblick auf die Ab-
rechnung von Einsätzen im 
Haus der Bundespolizei?

Grundlage der Berechnung des 
täglichen Dienstes für den PVB 
ist die AZV. Hinzukommende 
polizeiliche Sonderlagen kön-

nen nach § 88 BBG oder nach  
§ 11 BPoLBG abgerechnet  
werden. 

Polizeiliche Sonderlagen, die in-
nerhalb eines Zeitfensters von 
bis zu 13 Stunden abgearbeitet 
sind, werden ganz unstrittig 
nach § 88 BBG i. V. m. der AZV 
abgerechnet. Wobei, „ganz un-
strittig“ ist im Hinblick auf die 
Pausenregelung nicht ganz rich-
tig formuliert. Sicherlich ist die 
AZV mit ihrer Pausenregelung 
zum Schutze des Mitarbeiters 
gedacht. Es ist jedoch immer 
wieder für Einsatzkräfte, die au-
ßerhalb des Regeldienstes agie-
ren und zur Bewältigung einer 
polizeilichen Sonderlage einge-
setzt werden, ein Übel mit dem 
Polizeiführer zu begründen, ob, 
wann und wo eine Pause er-
möglicht werden konnte. Für 
Einsatzkräfte, die beispielhaft 
in einem sechsstündigen Ein-
satz gebunden waren und eine 
Rückfahrt von einer Stunde in 
ihren Heimatstandort haben, 
für solche Kräfte ist es für mich 
fraglich, warum hier begründet 
werden muss, ob und warum 
keine Pause gemacht wurde, 
die nicht auf die Arbeitszeit an-
gerechnet wird. Warum werden 
Einsatzkräfte mit so viel Büro-
kratismus belegt. Die Einsatz-
kräfte sitzen nicht acht Stunden 
am Schreibtisch. Sie bieten dem 
polizeilichen Gegenüber die 
Stirn oder halten sich für dafür 
bereit. 

 < Detlef Mehrens, BV Bereitschaftspolizei
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Einsätze, deren Dauer von  
vornherein länger als einen  
Tag andauern (gemeint sind 
hier 24 Stunden), sind nach § 11 
BPoLBG pauschal abzurechnen. 
So jedenfalls wurde es unter 
anderem am 20. Januar 2011 
aus dem Bundespolizeipräsidi-
um auf der Grundlage des Erlas-
ses BMI vom 16. Mai 2008 ver-
fügt. Lediglich über die Höhe 
des zu gewährenden Freizeit-
ausgleiches könnte im Nach-
gang entschieden werden. Je-
doch ist auch hier grundsätzlich 
festgelegt worden, dass zu-
nächst 17 Stunden (= 70 Pro-
zent) für einen Zeitraum von  
24 Stunden zu vergüten sind. 
Grundsätzlich bedeutet das:  
Es gibt auch Ausnahmen. 

Mittlerweile gibt es aber so 
viele Abänderungen, Überar-
beitungen, Meinungen und 
Anweisungen zur Auslegung 
des § 11 BPoLG, dass nie-
mand mehr den Durchblick 
zu haben scheint, wann, wie 
und warum § 11 BPoLBG an-
zuwenden ist. 

Warum ist das so? Ist dahinter 
eine Absicht zu erkennen? Ha-
ben Einsatzkräfte in Zeiten von 
ganz dünnen Personaldecken 
in den Einsätzen der Migration 
zu viele Stunden erarbeitet? 
Warum wird diese Abrech-

nungsvariante von dem PVB im 
Einsatz geliebt und scheinbar 
in Führungsebenen oder Präsi-
dial so verteufelt? Gibt es in 
entscheidenden Positionen 
Mitarbeiter, die mehrtägige 
Einsatzlagen gar nicht kennen 
und gar nicht abschätzen kön-
nen, was es bedeutet, länger 
als ein Regeldienst andauert 
von der Familie getrennt zu 
sein? Gibt es Mitarbeiter, de-
nen die Vergütung von Einsatz-
kräften mit 17 Stunden pro 
Einsatztag aus deren Sicht un-
gerecht erscheint? Oder gibt es 
aus dem Bundespolizeipräsidi-
um eine Anweisung, nach der 
bei mehrtägigen Einsatzlagen 
mit spitzem Bleistift Einsatz-
stunden eingespart werden 
müssen? Ich vermag es nicht 
genau zu sagen, woran es liegt. 

Fakt ist jedoch, dass bei Großla-
gen wie beim G7-Gipfel in Ell-
mau, dem G20-Gipfel in Ham-
burg, der seit 2015 anhaltenden 
Migrationslage in Bayern und 
nun auch wieder beim NUK-
Transport 2020 bereits im Vor-
feld in den Einsatzbefehlen For-
mulierungen, Begriffe und 
Auslegungen niedergeschrie-
ben werden, die für so viel un-
nütze Diskussionen sorgen und 
einen Widerspruch gegen die 
geplante Abrechnung regel-
recht provozieren. Es werden 

Begründungen für die Abrech-
nung nach § 88 BBG verwendet, 
die inhaltlich den Vorgaben zur 
Anwendung des § 11 BPoLBG 
entsprechen. Auch wird zum 
Beispiel geschrieben, dass der 
Polizeiführer nach dem Einsatz 
entscheiden kann und wird, ob 
in der Abrechnung des Einsat-
zes der § 11 BPoLBG Anwen-
dung finden könnte. Warum 
wurde es nicht vor dem Einsatz 
festgelegt? Mein Gefühl sagt 
mir, um gegenzurechnen was 
für die Behörde günstiger wird. 

Ich würde mir wünschen, unter 
Mitwirkung der Personalver-
tretung, dass ein Arbeitskreis 
auf höchster Ebene eingerich-
tet wird, der für Einsätze an-
lässlich polizeilicher Sonderla-
gen, sowohl die AZV reformiert 
und eine klare Festlegung zur 
Anwendung des § 88 BBG und 
des § 11 BPoLBG schafft. Es 
muss vor einem Einsatz fest-
stehen, wie ein Einsatz abzu-
rechnen ist. In dem auch klar 
formuliert wird, was Bereit-
schaft ist und was Rufbereit-
schaft bedeutet. Mit allen da-
zugehörigen Auslegungen, wie 
zum Beispiel  X+ und deren Ab-
rechnungen. Ohne Interpreta-
tionsspielraum. 

Das erspart Diskussionen, Zeit 
und Nerven unserer Mitarbeiter.

In solch einem Gremium soll-
ten aber auch einsatzerfahre-
ne Polizisten mitwirken, die 
die Bedürfnisse und die Ge-
fühlswelt der Einsatzkräfte 
der Bundesbereitschaftspoli-
zei kennen. Ein Bearbeiter an 
einem Schreibtisch im Präsidi-
um oder in einer Direktion 
macht nun mal einen ganz an-
deren Job und den zu anderen 
Zeiten als eine Einsatzkraft 
der Bundesbereitschaftspoli-
zei. Das führt auch dazu, dass 
die Arbeitszeit eben unter-
schiedlich berechnet wird. 

Bereitschaftspolizei erfordert, 
wie der Name es schon bein-
haltet, viel Bereitschaft und 
Flexibilität, um spontan für  
polizeiliche Sonderlagen zur 
Verfügung zu stehen. Ich glau-
be, dass dieser Bereich in der 
Bundespolizei auch ein schüt-
zenswerter Bereich bleiben 
muss. Diesem Bereich dadurch 
die Attraktivität zu nehmen, 
in dem deren Vorteile oder 
Vorzüge Stück für Stück redu-
ziert werden, ist der falsche 
Weg. Wer die Bereitschafts-
polizei erhalten möchte, sorge 
lieber dafür, dass die PVB ger-
ne in diesem Bereich tätig 
sind. Sicherheit und Bereit-
schaft kostet Geld oder eben 
Mehrarbeit. 
 Detlef Mehrens

KraftfahrerTV Bund

Verlängerung der übertarif ichen  
Zu ordnung zu einer Pauschalgruppe 
aufgrund Coronavirus (COVID-19)
Rundschreiben vom 23. April 2020 -D5-31002/17#10D5-31002/17#10  
Berlin, 12. November 2020

„Im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finan-
zen bin ich damit einverstan-
den, dass die übertarif iche 
Maßnahme in Ziffer 3 meines 
Bezugsrundschreibens zur 

Entgeltsicherung von Kraft-
fahrerinnen und Kraftfahrern 
im Geltungsbereich des Kraft-
fahrerTV Bundes für die Dauer 
des ersten Kalenderhalbjahres 
2021 ver längert wird.

 < Damit gilt Folgendes:

Sie bleiben auch im ersten 
Kalenderhalbjahr 2021 der 
Pauschalgruppe zugeord -
net, der sie nach § 5 Kraft-
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Frohe Weihnachten und  
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021!
Liebe Kolleginnen  
und Kollegen,

das Jahr 2020 war von einer 
bisher nie da gewesenen, welt-
weiten Pandemie geprägt und 
hat nicht nur die Bundespolizei 
weit über die Grenze des „nor-
mal“ Möglichen gebracht. Noch 
nie dagewesene Einstellungs-
zahlen, ein stetig zunehmender 
Migrationsdruck, eine perma-
nent ansteigende Gewaltbe-
reitschaft des polizeilichen  
Gegenübers und eine immer 
stärker belastete Verwaltung 
haben unseren Kolleginnen 
und Kollegen alles abverlangt. 
Aber dennoch – unsere Kolle-
ginnen und Kollegen sind ver-
lässliche Partner, die mit ihrem 
Einsatz auch diese schier un-
glaubliche Herausforderung  
gemeistert haben. Dafür zollen 
wir allen Kolleginnen und Kol-
legen in Vollzug und Verwal-
tung unseren großen Respekt 
und Anerkennung! 

Die Corona-Pandemie und die 
daraus resultierenden Folgen 

haben aber auch für ein Um-
denken im Punkt „mobiles Ar-
beiten“ und „Homeoffice“ ge-
führt. Diese Themen sind 
wieder in den Fokus der Ver-
waltung gerückt. Nun muss es 
ein gemeinsames Ziel sein, die 
technischen Voraussetzungen 
für diese Arbeitsmodelle zu 
schaffen, um auch nach der 
Pandemie von solchen Möglich-
keiten Gebrauch zu machen. 

Das Jahr 2020 war das Jahr der 
personalrätlichen Weichenstel-
lungen. Die DPolG Bundespoli-
zeigewerkschaft konnte mit 
ihren Kandidatinnen und Kan-
didaten auf nahezu allen Ebe-
nen die Anzahl der Mandate 
weiter ausbauen. Zahlreiche 
Personalräte in den Bundes-
polizeiinspektionen sind 
„DPolG geführt“. Bei der Bun-
despolizeidirektion Berlin konn-
ten wir uns im Gesamtperso-
nalrat weiter behaupten. Den 
Gesamtpersonalrat bei der 
Bundespo lizeidirektion Pirna 
konnten wir mit einer Listen-
koalition übernehmen. Im Be-

zirks- und Hauptpersonalrat 
haben wir jeweils einen Sitz im 
Vorstand. Ganz besonders kön-
nen wir uns darüber freuen, 
dass wir in den beiden großen 
Stufenvertretungen im Bereich 
der Arbeitnehmer jeweils zwei 
von vier Sitzen für uns gewin-
nen konnten.

Aus dem politischen Raum ist 
durchgedrungen, dass der 
Haushalt für die Innere Sicher-
heit im Jahr 2021 ein Rekord-
haushalt werden soll. Mehr als 
18 Milliarden Euro werden in 
die Innere Sicherheit investiert. 
Die Bundespolizei wird einen 
Großteil davon abbekommen. 
Dass die Bundesregierung so 
viel Geld in die Innere Sicher-
heit investiert, hat seinen 
Grund. Die Gefahr, Opfer eines 
terroristischen Anschlags zu 
werden, ist permanent hoch. 
Der Migrationsdruck nach Eu-
ropa und Deutschland steigt 
stets und stetig an. Trickbetrü-
ger finden ihre Opfer mehr und 
mehr im Internet. Auch die zu-
nehmende Gewaltbereitschaft 

anlässlich der Demonstrations-
lagen im Zusammenhang mit 
den Corona-Maßnahmen wird 
mehr und mehr zur Gefahr für 
uns alle. Deshalb ist es wichtig, 
die Sinne zu schärfen und 
wachsam zu bleiben. 

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, die diesjährige Advents-
zeit wird vermutlich die außer-
gewöhnlichste Zeit werden, an 
die wir uns zurückerinnern. 
Trotz aller Entbehrungen mit 
einem notwendigen Verzicht 
auf Reisen und Feierlichkeiten, 
wünsche ich Ihnen und Ihren 
Familien ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein gesundes 
und erfolgreiches neues Jahr.

Herzlichst  

 Ihr  
 Heiko Teggatz, 
 Bundesvorsitzender,  
 DPolG Bundespolizei - 
 gewerkschaft
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fahrerTV Bund im ersten  
Kalenderhalbjahr 2020 zuge-
ordnet waren, und zwar un-
abhängig von der im zweiten 
Kalenderhalbjahr 2020 ge-
leisteten durchschnittlichen 
Monatsarbeitszeit; § 4 Abs. 2 
Satz 1 KraftfahrerTV Bund. 

Die übertarifliche Maßnah-
me und ihre Verlängerung 
stellen einen Sonderfall als 
Reaktion auf die ganz beson-
dere Ausnahmesituation der 
Pandemie mit ihren Auswir-
kungen für Fahrtätigkeiten 
dar.“ 

 < Peter Poysel, Bundestarifbeauftragter
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Im Gespräch mit MdB Dr. Mathias Middelberg
Ein gutes und zielführendes 
Gespräch fand zwischen dem 
Bundesvorsitzenden der DPolG 
Bundespolizeigewerkschaft, 
Heiko Teggatz, und dem Haus-
haltsexperten, Jürgen Zimmer-
mann, mit dem Mitglied des 
Bundestages, Dr. Mathias Mid-
delberg, zum Thema Haushalt 
2021 der Bundespolizei statt. 
Die Herausforderungen für die 
Polizei wachsen und nur mit 
ausreichend Personal und gu-
ter Ausstattung können wir 
dem begegnen. Darüber wa-
ren sich die drei Gesprächs-
partner einig und wollen sich 
weiterhin für eine starke Poli-
zei einsetzen. 

 < Heiko Teggatz und Jürgen Zimmermann im Gespräch mit Dr. Mathias Middelberg (MdB)
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BMI plant Spezialisierung in den Laufbahnen – 
DPolG Bundespolizeigewerkschaft fordert 
Kriminallaufbahn
Mit einem Gesetzentwurf von 
Anfang Oktober, der mit dem 
etwas sperrigen Namen „Ent-
wurf eines Gesetzes zur Rege-
lung des Erscheinungsbildes 
von Beamtinnen und Beamten 
sowie zur Änderung weiterer 
dienstrechtlicher Vorschrif-
ten“ daherkam, verließ das 
BMI einen bisher eher genera-
listisch ausgerichteten Weg: 
Es ging gar nicht nur darum, 
die mit Tattoos oder Piercings 
wohl hier und da etwas zu 
heftig zur Schau getragene 
Individualität wieder „einzu-
fangen“. Es ging außerdem – 
und darauf muss man bei der 
Überschrift erst einmal kom-
men – um die Einführung spe-
zialisierter Laufbahnen für 
den polizeiärztlichen, techni-
schen und nautischen Dienst 
in der Bundespolizei!

Ein sehr großer Schritt – mit 
einer sehr kleinen Begründung: 

Mit dem schlanken Satz „Die 
Aufgabenstruktur und die ziel-
gerichtete Personalgewinnung 
erfordern diese neuen Lauf-
bahnen …“ war die Erläuterung 
bereits abgeschlossen.

Es ist schon eine ganze Zeit 
lang deutlich, dass die alther-

gebrachte Idee vom Polizisten 
als „querschnittsgrundbefä-
higte, eierlegende Wollmilch-
sau“ nicht mehr funktioniert. 
Natürlich bringt eine genera-
listische Betrachtung grund-
sätzlich auch ein hohes Maß 
an Flexibilität im Einsatz.  
Tatsache ist aber, dass sich  

die Bundespolizei seit der 
Neu organisation 1998 und  
der damit einhergehenden 
Schwerpunktsetzung auf den 
einzeldienstlichen Aufgaben-
bereich in all ihren Aufgaben-
feldern immer weiter speziali-
siert hat. Es kann heutzutage 
niemand mehr sowohl Kont-
roll- und Streifenbeamter als 
auch Programmierer sein. Und 
Ärzte sind eben auch keine  
Polizisten. Daher ist die Schaf-
fung spezieller Laufbahnen 
auch absolut folgerichtig und 
begrüßenswert – aber noch 
nicht konsequent zu Ende  
gedacht.

Es ist nach über 20-jähriger 
Entwicklungsphase an der 
Zeit, auch für die Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Bereich 
der Kriminalitätsbekämpfung 
die Spezialisierung in der Lauf-
bahnbezeichnung zu vollzie-
hen, die sie in ihrem Beruf 

 < Volker Hesse, stellvertretender Bundesvorsitzender  
DPolG Bundespolizeigewerkschaft
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schon lange vollzogen haben. 
Die Deliktsermittler, Jugend-
sachbearbeiter, Finanzermitt-
ler, Kriminaltechniker, Urkun-
denprüfer, Observanten, die 
digitalen Forensiker und all die 
anderen Funktionen in den 
Flächeninspektionen, Inspek-
tionen Kriminalitätsbekämp-
fung und weiteren operativen 
Bereichen sind ihren Kinder-
schuhen längst entwachsen. 
Ermittler zu sein ist schon lan-

ge nicht mehr „KSB mit Zu-
satzqualifikation“, sondern  
genauso wie bei den Landes-
polizeien ein eigenständiger 
Aufgabenbereich mit ganz ei-
genen fachlichen und techni-
schen Herausforderungen.

Die DPolG Bundespolizeige-
werkschaft hat sich in ihrer 
Stellungnahme zum Gesetz-
entwurf entsprechend positio-
niert, der dbb trägt es uneinge-

schränkt mit: Wir fordern die 
Aufhebung der Behördentren-
nung im § 3 BPolBG (BPOL, 
BKA, Polizei Deutscher Bundes-
tag) und damit den Zugang der 
Bundespolizei zu den Laufbah-
nen für den Kriminaldienst. 

Das eröffnet die Möglichkeit, 
auch in der Bundespolizei eine 
entsprechende Fachkarriere zu 
durchlaufen. Außerdem – und 
damit unserer langjährigen 

Forderung entsprechend – 
kann auf diesem Weg auch 
endlich die Diskussion um die 
faktische Schlechterstellung 
des Ermittlungsbereiches im 
PEK (Personalentwicklungs-
konzept) beendet werden. 
Niemand müsste mehr „nur“ 
für eine Beförderung den Auf-
gabenbereich verlassen, für 
den sie oder er sich in jahre-
langer Arbeit mit etlichen 
Lehrgängen qualifiziert hat. 

NUK-Transport 2020
Der Rücktransport der Castoren von Sellafield 
nach Biblis rollte im November durch die Republik.

Ein schwieriger Einsatz in 
schwierigen Zeiten. Die einge-
setzten Kräfte waren nicht nur 
für den reibungslosen Trans-
port verantwortlich, sondern 
auch für die Gesundheit aller 
Beteiligten bezüglich der Coro-
na-Pandemie.

Einsatzbetreuung vor Ort 
gestaltet sich ebenfalls 
während einer solchen Pan-
demie und den damit ver-
bundenen Einschränkungen 
schwierig, ist aber nicht 
ganz unmöglich wie die Bil-
der zeigen. Es wurden viele 

Pakete gepackt und irgend-
wie an die Kolleginnen und 
Kollegen vor Ort gebracht. 
Wir sind natürlich darauf 
angewiesen, dass die Logis-
tik funktioniert. 

Der Dank an dieser Stelle geht 
an unsere fleißigen Helferin-
nen und Helfer, die die Pakete 
gepackt haben und an die Frau 
und den Mann vor Ort ge-
bracht haben. 
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Ehrungen des Ortsverbandes Bayern/ 
Baden-Württemberg der DPolG im BAG
Im Herbst 2020 hatte unsere Straßenkontrolleurin 
Monika Dunkel ihr 40-jähriges Dienstjubiläum.

Im Passauer Raum ist unsere 
Monika jedem Trucker be-
kannt. Eine langjährige Mitar-
beiterin der Außenstelle Mün-
chen wurde geehrt. Andreas 
Falter, Vorstandsmitglied im 
Ortsverband, nahm die Ehrung 
vor. Eine Erinnerungstafel, Gut-
schein und Urkunde konnte er 
Monika Dunkel überreichen. 
Die Glückwünsche des Orts-
verbandes wurden übersandt.

Des Weiteren wurde für 40 
Jahre öffentlicher Dienst unser 
Mitarbeiter aus Baden-Würt-
temberg Rainer Röhrle geehrt. 
Er ist Kontrolleur im Raum 
Stuttgart. Rainer ist seit einem 

Jahr erweitertes Mitglied im 
Vorstand des Ortsverbandes 
Bayern/Baden-Württemberg. 
Auch ihm wurden die Präsente 
durch den 2. Vorsitzenden, Ro-
bert Spörel, überreicht. Wir 
wünschen ihm alles Gute für 
den weiteren beruflichen und 
privaten Weg.

Für 25 Jahre im öffentlichen 
Dienst ehrte der Vorsitzende, 
Thomas Benner, den Kollegen 
Michael Prey auf einem Park-
platz auf der A 6 bei Nabburg 
in der Oberpfalz. Michael ist 
Straßenkontrolleur und ein an-
gesehener Kollege unter den 
Beschäftigten im Bereich Kont-

rolle. Die Urkunde der DPolG 
OV Bayern/BW sowie den Gut-
schein und die Tafel nahm er 

gerne an sich. Wir wünschen 
Michael alles Gute für den wei-
teren Werdegang beim BAG. 

 < Monika Dunkel
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DPolG Senioren

Siegmund Aschenbrenner –  
60 Jahre Mitglied in unserer Gewerkschaft
Geboren wurde  
der Niederbayer am  
30. September 1941  
in Ascha. 

Nach dem Schulabschluss 
und einer Lehre als Kfz-Me-
chaniker trat Sigi am 5. Sep-
tember 1960 beim BGS 
Stadtsteinach, Oberfranken 
seinen Dienst an. Bereits in 
den ersten Wochen trat er  
in unsere Gewerkschaft,  
den BGV, ein.

Nach der Grund- und Spe-
zialausbildung von Okto -
ber 1961 bis März 1963 hat 
er bereits seine Tätigkeit 
als I-Zugmechaniker gefun-
den.

Am 8. März 1963 erfolgte der 
Umzug mit der gesamten Hun-
dertschaft nach Nabburg. Auch 
hier wurde er in der neuen Un-
terkunft als I-Zugmechaniker 
verwendet.

Von 1968 bis Mai 1995 war er 
stellvertretender Leiter der K-
Werkstatt.

1972 führte ihn der Weg in den 
hohen Norden und er nahm in 
Heide am Kfz-Meisterlehrgang 
mit abschließender Meister-
prüfung erfolgreich teil.

Ab Mai 1995 bis zur Auflösung 
der Abteilung Nabburg 1999 
wurde er als Leiter der Kfz-
Werkstatt eingesetzt.

Ab März 1999 bis zu seiner Pensi-
onierung am 30. September 2001 
fand er seine Tätigkeit als stell-
vertretender DGL bei der Bun-
desbahnpolizei in Regensburg, 
welche er mit Bravour meisterte. 
Von 1970 bis 1997 war er auch 
im örtlichen Personalrat tätig 
und vertrat seine Kameraden des 
Kfz-technischen Bereiches.

Auch nach seiner dienstlichen 
Tätigkeit blieb Sigi seiner Ge-
werkschaft treu. Sein Hobby ist 
der Schießsport. Hier konnte er 
viele 1. Plätze belegen. Bei der 
BGS Kameradschaft ist er im-
mer eine sichere Bank beim 
jährlichen Schießen.

Der Seniorenbeauftragte, Hans 
Zweck, wünscht ihm weiterhin 
viel Gesundheit. 

 < Sigi Aschenbrenner mit Hans Zweck (von links)
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< Gedenktafel 

In den letzten Monaten verstarben unsere Mitglieder

Siegmar Ruderisch geb. 13.07.1942 verst. 21.10.2019 Sen. SN/ST/TH

Sigward Staffen geb. 27.01.1943 verst. 07.10.2020 Sen. SH/MV

Hans-Werner Ostermann geb. 27.09.1964 verst. 15.10.2020 OV Duderstadt

Dietrich Zaremba geb. 01.05.1941 verst. 17.10.2020 Sen. SH/MV

Petra Hentschel geb. 28.04.1962 verst. 18.10.2020 OV Erfurt

Rainer Lauber geb. 09.09.1952 verst. 31.10.2020 Sen. SN/ST/TH

Dietmar Bolze geb. 19.07.1941 verst. 02.11.2020 Sen. SH/MV

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.

DPolG Senioren

Walter Wolf – 50 Jahre Mitglied in der  
DPolG Bundespolizeigewerkschaft
Walter Wolf wurde im März 1949 in Heilsberg/
Zeitlofs im Landkreis Brückenau geboren. Abitur 
machte er 1969 in Würzburg.

 > Eintritt in den Bundesgrenz-
schutz am 2. Oktober 1969  
in Oerlenbach als Grenzjäger.

 > Eintritt in den damaligen 
BGS-Verband im Oktober 
1969.

 > Ab März 1970 Teilnahme an 
der Ausbildung zum Reserve-
offizier im Bundesgrenzschutz.

 > Im Frühjahr Wechsel in die 
aktive Offizierslaufbahn,  
Teilnahme an der Offiziers-
aus bildung im BGS mit  
Abschluss im Juli 1972.

 > Im Anschluss Versetzung in 
den BGS Standort Nabburg. 
Verwendung als Zugführer, 
später als Sachbearbeiter  
Organisation/Einsatz im  
Stab der Abteilung.

 > 1981 Qualifizierung für die 
Ausbildung zum höheren 
Dienst im BGS; Abschluss  
der Ausbildung 1983.

 > Anschließend Verwendung 
als stellv. Abteilungsführer  
in Nabburg, ab 1994 bis zur 
Auflösung im Jahr 1998  
als Abteilungsführer.

Weitere Verwendungen bis 
2007 als Abteilungsführer in 
Bayreuth, Leiter des Grenz-

schutzamtes Chemnitz, Stabs-
bereichsleiter 1 im Grenz-
schutzpräsidium Süd und 
Leiter des Grenzschutzamtes 
München mit zwischenzeitli-
chen wiederholten Verwen-
dungen bei Auslandseinsätzen.

 > 1997 ein Jahr bei den Verein-
ten Nationen in Bosnien-Her-
zegowina.

 > 1999 sechs Wochen für die 
Westeuropäische Union in 
Albanien.

 > 1999/2000 ein Jahr bei den 
Vereinten Nationen im Kosovo.

 > 2002/2003 ein Jahr Leiter des 
deutschen Projektbüros für 
die Unterstützung des Auf-
baus der afghanischen Polizei 
in Kabul/Afghanistan im Auf-
trag des Bundesministeriums 
des Innern.

 > 2005/2006 15 Monaten Poli-
zeiberater bei der Afrikani-
schen Union im Auftrag der 
Europäischen Union, zgl. 
stellv. Leiter der EU-Polizei-
mission zur Unterstützung 
der AU-Mission in Darfur.

Von Mai 2007 bis Mai 2011 für 
vier Jahre freigestellt für eine 

Verwendung im Sekretariat 
der Vereinten Nationen, davon 
zweieinhalb Jahre direkt beim 
Sekretariat in New York und 
eineinhalb Jahre in Brindisi/
Süditalien. In dieser Zeit Auf-
bau und Leitung der „Standing 
Police Capacity (SPC)“, einer 
neu aufgestellten Einheit aus 
zunächst 25 Polizeiexperten 
mit dem Auftrag, Polizeimissi-
onen der VN zu unterstützen 
oder neu einzurichten.

Am 1. Juni 2011 Eintritt in 
den Ruhestand, aber auf  

Anfrage der VN von Oktober 
2011 bis Februar 2012 Polizei-
berater bei der VN-Mission  
in Libyen.

„Dem BGS-Verband, heute 
DPOLG Bundespolizeigewerk-
schaft, bin ich in all den Jah-
ren treu geblieben, vor allem 
weil ich immer der Meinung 
war, dass meine Ansichten 
von der Entwicklung des  
BGS hin zur Bundespolizei  
immer gut vertreten wur-
den“, so Walter Wolf bei  
seiner Ehrung. 

 < Walter Wolf
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